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Abkürzungsveneichnis / Gesetuliche Grundlagen

Abküzungsverzeichnis / Gesetzliche Grundlagen

ARP Amt für Raumplanung Kanton Basel-Landschaft

DHG Kantonales GeseE über den Denkmal- und Heimatschutz vom 09. April 1992

EGV Einwohnergemeindeversammlung

EG ZGB Kantonales Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch

FWG Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 04' Oktober 1985

GwSG Kantonales Gesetz über den Gewässerschutz vom 05' Juni 2003

KV Verfassung des Kantons Basel-Landschaffvom 17. Mai 1984

LES Lärm-Empfindlichkeitsstufen

LRB Landratsbeschluss

LRV Luftreinhalte-Verordnung zum USG vom 16. Dezember 1985 (Bund)

LSV Lärmschu2-Verordnung zum USG vom 15. Dezember 1986 (Bund)

NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 01. Juli 1966

NLG Kantonales Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 20. November 1991

RBG Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz vom 08. Januar 1998

RBV Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz vom 27 . Oktober 1998

RRB Regierungsratsbeschluss

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979

RPV Verordnung über die Raumplanung vom 28. Juni 2000 (Bund)

USG (BL) Kantonales Umweltschutzgesetz vom27. Februar 1991

USG Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 01. Juli 2007

WaG Bundesgesetz über den Wald vom 04. Oktober 1991

WaV Verordnung über den Wald vom 30. November 1992 (Bund)

kWaG Kantonales Waldgesetz vom 11. Juni 1998

kWaV Kantonale Waldverordnung vom 18. April 2007

ZGB Schweizerisches ZivilgeseEbuch

ZR Zonenreglement
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Kommentar

A. Enuss
Gestützt auf das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22' Juni
1979, die dazugehörige Verordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 und auf das kan-
tonale Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 08. Januar 1998 sowie die
dazugehörende Verordnung (RBV) vom 27. Oktober 1998 erlässt die Einwoh-
nergemeinde Nusshof das nachfolgende Zonenreglement Siedlung. Es bildet
zusammen mit dem Zonenplan Siedlung die Zonenvorschriften Siedlung.

B. EITIemUNG

s1 Bestandteile, Zweck, Geltungsbereich

1 Bestandteile
Die Zonenvorschriften Siedlung bestehen aus:

. dem Zonenplan Siedlung 1:1000

. dem Zonenreglement Siedlung

2
Zweck
Die Zonenvorschriften Siedlung bezwecken eine geregelte Bodennutzung und

Bautätigkeit im Siedlungsgebiet unter Berücksichtigung der haushälterischen
Nutzung sowie des ökologischen Ausgleichs.

Geltungsbereich
Das Siedlungsgebiet der Gemeinde ist abgegrenzt durch den Perimeter im Zo-
nenplan Siedlung. Es gliedert sich in verschiedene Zonen.

S 2 Rechtliche Wirkung

1' 
Die Zonenvorschriften Siedlung sind grundeigentumsverbindlich.

t 
W"it"r" Bestandteile der Zonenvorschriften können Vollzugshilfen, ergänzende
Richtlinien sein. Diese Bestandteile haben wegleitenden Charakter und sind für
die Behörden im Rahmen des Vollzuges der Zonenvorschriften Siedlung rich-
tungsweisend.

Der Erlass definiert die
m assgebende n ge setzliche n
Grundlagen der Zonenvor-
schriften. Die Aufzählung ist
n icht ab schl iesse nd. We itere
gesetzliche Grundlagen sind
im AbküEungsvezeichnis /
Gesetzliche Grundlagen",
auf der vordercfen Sefte des
Regle me nte s a dgef üh rt.

Ausserhalb des Perimeters
im Zonenplan Siedlung gel-
ten die Zonenvorschriften
Landschaft.

Diese Bestandteile sollen den
Behörden als zusäEliche Be-
urteilungsgrundlagen dienen
für ihre Entscheide im Rah-
men des vollzuges der Zo-
nenvorschriften (2.8. bei Bau-
gesuchsprlifungen, Aussen-
numgestaltung etc.). Ergän-
zende Richtlinien werden
vom Gemeindent nach Be-
dart ausgeafteitet (sFäe $
35 Abs. 3 ZR).

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 1



Kommentar

C. At-lceMEtNEVonscHRlFTEN

C.1 Allgemeine Bauvorschriften

Parzellenfläche für die bauliche NuEung

t 
Massgebende Parzellenfläche
Für die Berechnung der bautichen Nutzung ist die im Zeitpunkt der Efteilung
der Baubewilligung vorhandene Pazellenfläche massgebend"

2 
Parzellenteite, die in der Landwittschaftszone liegen, dürten nicht in die Be'
rech n u ng mite inbezogen we rde n.

t 
Liegt eine Baupanette in verschiedenen Zonen, ist die bautiche Nutzung ge-

sondert zu ermifteln. Für Ühefuauungen, die dem Chankter der vercchiedenen
Zonen angemessen Rechnung tragen, kann der Gemeinderat die Zusammen-
fassung der Nutzung in einem Baukörper gestaften'

o 
Der Gemeinderat gestattet den Einbezug von abgetretenem Land für Strassen

und Anlagen bei der Nutzungsberechnung, sofern dies beider Festlegung der
Höhe der Landentschädigung berücksichtigt wurde.

s4 Bebauungsziffer (BZ)

Definition
Die Bebauungsziffer gibt in Prozenten an, wie viel von der massgebenden Par-

zellenfläche überbaut werden darf. Für die Berechnung gilt der äussere Umriss
der Bauten über dem gewachsenen Terrain.

NuEungsfreie Bauten und Bauteile
Nicht zur überbauten Fläche werden gerechnet:

a) Nicht begehbare, vorspringende Dächer bis zu max' 1'5 m Ausladung.

b) Aussentreppen ohne Haupterschliessungstreppen für Obergeschosse,
Stützmauern, äussere Lichtschächte, Pergolen, ungedecfte Sitzplätze usw.

c) Unbeheizte Windfänge für Hauseingänge bei bestehenden Gebäuden, vor
der isolierten Gebäudehülle bis max.4 m'bei Einfamilienhäusem und direkt
von aussen zugänglichen Wohnungen und Maisonettes, bis zu max' 10 m'
bei Mehrfamilienhäusern.

d) Neue Aussenisolationen an bestehenden Gebäuden und Aussenwandstär-
ken von über 35 cm bei Neubauten.

e) Bauten unter dem gewachsenen Tenain bzw. in den Hang gebaut, die ge-
gen aussen nicht oder nur geringfügig in Erscheinung treten und deren De-

öken als natürlicher Bestandteil der Aussenraumgestaltung dienen.

f) Wintergärten in Wohnzonen, Wohn-/ Geschäftszone
Unbeheiäe, mit lsolier- oder Wärmeschgftglas verglaste Zwischenklimaräume

bis zu einer Grundfläche von max. 15 nf je wohnung bzw. Einfamilienhaus,

wenn:
- die Wände und Öffnungen der hinter den Zwischenklimaräumen liegenden ln-

nenräume voll isoliert sind,
- die natürliche Beltrftung und Belichtung sowohlfür die Zwischenklimaräume, als

auch für die dah interliegenden I n nenräume sichergestellt sind.

s3
S 46 Abs. l RBV
Massgebend für die Bercch-
nung sind die Grundbuchflä-
chen der Parzellenteile in'
nerhalb der entsprcchenden
Bauzonen.

S 46 Abs.2 RBV

S ffi Abs.1 RBV

S 47 Abs. 1 RBV

Die Bebaubarkeit eines
G ru n dsttlckes witd d urch d ie
Bebauungsziffer und das
G e bä udeprclil defin ieft .

S 47 Abs.2 RBV

Bebauungsziffer

= Pinzipskize rcben*ehend

Bauten düffen z.B. nur im
Zugangsbereich in Erschei-
nung treten.

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 2



Bebauungsziffer Prinztpskize Behuungszifrer

i ltlidrt ar BZ zählend:
Daciworsprung
max. 1.5 m

überbaute Fläöe An- und Nebenbaüen,
Gamgen

Nicht zur BZ zählend:
Bauten unter dem pwachsenen Tenain

Wntergärten bis 15 m2 je Wohnung

Zonenreglerent Siedlurg, Nusshof Prinzipskizze zu Seib 2



Kommentar

s5

t 
G"r"g"n /An- und Nebenbauten
Freistehende Garagen sowie An- und Nebenbauten werden zur übebauten
Fläche gerechnet.

Ermittl ung des Gebäudeprofi ls

1

Fassadenhöhe
Die Fassadenhöhe wird gemessen ab dem Schniftpunkt der Fassade mit dem
tiefsten Punkt des gewachsenen Terrains bzw. dem abgegrabenen Terrain bis
zum Schnittpunkt der Fassade mit der Oberkante des Sparrens (rohe Dach-
konstruktion, exkl. Dachhaut). Bei Pultdächern darf die pultfirstseitige Fassa-
denhöhe um max. 1.50 m erhöht werden.

2
Gebäudehöhe
Die Gebäudehöhe wird gemessen ab dem Schnittpunkt der Fassade mit dem
tiefsten Punkt des gewachsenen Tenains bzw. dem abgegrabenen Terrain bis
zum höchsten Punkt der rohen Dachkonstruktion (OK rohe Dachkonstruktion,
exkl. Dachhaut).

- Bemessung Fassadenhöhe eingeschossiger An- und Nebenbauten
Für An- und Nebenbauten ist eine Fassadenhöhe von max. 3.50m zulässig'
Die Fassadenhöhe wird gemessen ab dem tiefsten Punkt des gewachsenen

bzw. des abgegrabenen Terrains bis zum Schnittpunkt der traufseitigen Fas-
sadenflucht.

a 
Vercetzte Geschosse
Bei versetzter Geschossbauweise muss für jeden versetzten Teil die Masse
des Gebäudeprofils separat eingehalten werden. Die Versatzhöhe darf maxi-
mal2.0 m betragen.

u 
Erhöht" Bauteile
Sind einzelne erhöhte Bauteile technisch bedingt und bezüglich Abmessungen
von untergeordneter Bedeutung, so können sie die zulässige Fassaden- und
Gebäudehöhe überschreiten.

6
Gebäudelänge
Als Gebäudelänge gilt die grösste Seitenlänge des kleinsten umschriebenen
Rechtecks eines Gebäudes. Bei mehrgeschossiger Bauweise werden einge-
schossige An- und Zwischenbauten in der Berechnung der Gebäudelänge
nicht mitgerechnet. Bei eingeschossiger Bauweise werden Anbauten und Zwi-
schenbauten bei der Berechnung der Gebäudelänge nicht mitgerechnet, wenn
sie eine wesentlich kleinere Gebäudehöhe und eine wesentlich kleinere Grund-
fläche als der Hauptbaukörper aufweisen.

7 Abgrabungen am Gebäude
BeiAbgrabungen des gewachsenen Tenains am Gebäude darf die zulässige
Fassadenhöhe nicht überschritten werden. Nur für Garagen und Eingänge sind
Abgrabungen ohne Anderung des Messpunktes für Fassaden- und Gebäude-
höhe auf einer Kronenbreite von maximal I m gestattet.

Fassadenhöhe

= P inzi pskizze ne be n*ehend

Gebäudehöhe

= PinzipskEze nebenslehed

Dies gift z.B. für Lifiaufbau-
ten, Kamine u.ä. auf dem
Dach, sofem sie optisch nicht
wesentlich in Erscheinung
treten.

Gebäudelänge

= Prinz ipskize rc b nstele N

Definition des gewachsenen
Teminsgemäss$8RBY.

Abgrabungen und Ntfschift-
tungen siehe S 12 ZR.

Zonenreglement Siedlung, Nusshof



Fassaden- /
Gebäudehöhe

Messpunkte
Fassaden'/
Gebäudehöhe

Bemessung An- und
Nebenbauten

Gebäudelänge

Abgrabungen am Ge-
bäude

Aufschüflut g

Messpunlde

bei l{esdrossiger Bauweise=
wesenflidl
kleinere Anbauten

bei melrgesdmsiger Bauweise
eingesctrossige Anbauten

urgilGp Abgrabungen z.B.

für GaEgm und Eingänge

8.0 m

Gebäudelänge

Zonenreglernent Siedlung, Nusshof Prinzipskizze zu Seite 3



Kommentat

s6 Vollgeschosszahl

1 Die zulässige Vollgeschosszahljeder Nutzungszone ergibt sich aus der Zonen'
tabelle gemäss S 14 ZR.

'Als Vollgeschosse gelten alle diejenigen Geschosse, welche in der Fassade
wesentlich in Erscheinung treten. Nicht als Vollgeschosse gelten Geschosse
unter dem Dach, deren Kniestockhöhe weniger als 1.2 m beträgt sowie Ge-
schosse im Gebäudesockel, welche talseits nicht mehr als 1.5 m und bergseits
bzw. im flachen Gelände nicht mehrals 1.0 m in Erscheinung treten. Gemes-
sen wird an der Fassade am tiefsten Punkt des gewachsenen bzw. des abge-
grabenen Tenains.

C.2 Vorschriften zur Gestaltung der Bauten

S 7 Behindertengerechte Bawveise

Es gelten die Bestimmungen von $ 108 des Raumplanungs- und BaugeseEes
vom 08. Januar 1998.

Dachformen / Dachgestaltun g
,|' 

Die zulässigen Dachformen sind in der Zonentabelle $ 14 ZR für alle Bauzonen
definiert. Über zulässige Unterformen der Dachformen kann der Gemeinderat
ergänzende Richtlinien erlassen.

2- 
Der First bei geneigten Dächem muss mindestens 1.0 m hinter der Fassade lie-
gen.

3- 
Die Farbe der Bedachung soll derjenigen der Umgebung bzw. dem Ortsbild ange-
passt werden.

se Dachaufbauten, Dachei nsc hnitte und Dachfl ächenfenster

1 Alle Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur auf Dächem mit einer Min-
destneigung von 35'a. T. zulässig und müssen ästhetisch befriedigen und mit
den darunter liegenden Fassaden harmonieren.

t Die Summe der Breiten der Dachaufbauten und Dacheinschnitte darf die halbe
Fassadenlänge nicht überschreiten. Der Mindestabstand von den Fassaden-
enden, Gräten und Kehlen beträgt 1.5 m. Der Mindestabstand zum First be-
trägt 1.0 m (vertikal gemessen). Die Dachhaut muss vor dem Dachaufbau
durchgezogen werden.

3- 
Die Fronthöhe der Dachaufbauten darf maximal 1.6 m betragen. Messpunkt für
die Fronthöhe der Dachaufuaute ist der Schnittpunt( der Aussenkante der Dach-
aufbau-Seitenwand mit der Oberkante der tragenden Dachaubau-Konstruktion.

o 
Für Dacheinschnifte und Dachflächenfenster gelten die Bestimmungen von $ 9
Abs. 1 und 2 ZR sinngemäss.

s8

EswN auch auf t'lom SN 521
ffi mit Leitfaden, Behin&r-
tengercchtes furcn, des
Schweize i&he n I nvd idenver-
bandes, Often verwiesen,

P d nzip skizzen D achfo rme n
siehe SkEzen zu $ 14 ZR.

Firstanodnung
+Prinzipskize rcür'':"st'eheltd

Bei Baugesuclcn istdas Be-
d adt ut g smateial anz ugeben.

Fü,r die Gegüug, lage üd
Pnpoftbren wn D*hauhau-
ten sitld ardt db Geüakngs-
gruN#ze ge$tlü aü das
G ru ndage ndokunent fü r D *lv
latdschafr in ü|.dcem hilfreich
(Brcschihe RanL Arnt für
Raumflanung)

Db Z.lässigleftwnDdnü-
b auten, D ade in sdnite, D*lr-
fl&llefien&erM in$l4ZR
(Zorenffille)pregelt.

Weitere Be dimmuryen ftlr die
KemzorcsieleS16, 17 ZR

Ahs#,MeDadauMüen

= Prinz ipskize rc b nstehe nd
F Dnthöhe D achaulbaute n

= Prinzpskize nebP.ns'€r'ßnd

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 4



Vollgeschosszahl

Firstanordnung

Dachaufbauten
Dacheinschnitte

Zonenreglement Siedlung, Nusshof

max. 1.5 m

2 Vollgeschosse

max. 1.0 mmax. 1.0 m i

i gew. bzw abgegrabenes Tenain gew. Tenain

min. 1.0m

Dachaufuau mit Daßtellung der Frcnthöhe beim
Safteldach

B + B = max. 1/2 Fassadenlänge

Prinzipskizze zu Seib 4



Kommentar

S 10 Antennenanlagen / Sonnenenergieanlagen / Reklamen

t Antennenanlagen
Alle Aussenantennen sind bewilligungspflichtig. Antennenanlagen sind so an-

zuordnen und auszugestalten, dass sie nicht dominieren. Sie müssen mit der
entsprechenden Fassaden- bzw. Dachfläche harmonieren.
Vorbehalten bleiben die geseElichen Bestimmungen. Die Gemeinde kann er-
gänzende Richtlinien erlassen.

2
Energieanlagen
Bauten und Anlagen zur Energienutzung bzw. 4ewinnung wie Energiedächer,
Sonnenkollektoren, freistehende Wärmepumpen u.a.m. sind mit Ausnahmen
zulässig.
Sonnenkollektoren usw. dürfen keine Blendwirkung eaeugen.

t Reklamen
Für das Aufstellen und Andern von Reklameeinrichtungen gelten die kantona-
len Vorschriften und Bestimmungen. Die Gemeinde kann zusätzliche Bestim-
mungen erlassen.

C.3 Vorschriften zur Gestaltung der Umge-
bung

S 11 Grünflächenanteil / ökologischer Ausgleich

t 
G.ünflä"henanteil
Die Grünflächenanteile sind in den zonenspezifischen Bestimmungen geregelt.

Als Grünflächen gelten der Witterung ausgesetzte, bepflanzte und nicht ent-
wässerte Freiflächen.

2..
Okologischer Ausgleich
Bei der Umgebungsgestaltung sowie baulichen Veränderungen sind die As-
pekte des ökologischen Ausgleichs zu beachten. Es ist eine naturnahe Gestal-
tung und standortgemässe Bepflanzung mit standortheimischen Arten anzu-
streben. Bei Bodenbefestigungen sollen wasserdurchlässige und bewuchstähi-
ge Materialien bzw. Beläge verwendet werden.

I* 
Der Gemeinderat kann in Bezug auf ökologische Ausgleichsmassnahmen er-
gänzende Richtlinien erlassen.

o 
Der Gemeinderat kann für Massnahmen des ökologischen Ausgleiches Beiträ-
ge sprechen.

Der Ge me inde,at entsche idet
über die Zulassung von An-
tennenanlagen für Funk- und
Femsehempfang, $ 92Abs 7

RBV.

Bewi ll igu ng spfl bhtig si nd
Sonnen kolleldore n i n ne rh al b
der Kemzone oder an ge-
schüElen Gebäuden, in
Quartierylänen und in Aus-
nahme inbe rb a u unge n nach
einheitlichem Plan. Bewilli-
gungspflicht $ 94 RBV.

Sonne nkd b ldore n in Ke mzo-
nen sielre $ 16 Abs. 4 7R.

Siehe auch Leitfaden "Ener-
gie in der Ortsphnung" des
Kantones.

Reklamen sehe $ 105 RBG
sowie kant. Vercrdnung lJber
Reklamen. Bewilliguttgsfu
hüde ßt der Genpindent.

Dbse fustimmung dient der
besselen Einpassung von
Bauten uN deren Umgebung
in das ge.wachsene Ternin.

Hecken, Grlln- und Gartenan-
lagan, rudercle, tockene Le-
bensräume sowie Verfesti-
gungen mit wassedurch/ässr-
gen und bewuchsähipn Ma-
teialien gelten als anrcchen-
barc Grünfläche.

Kemzo ne G rü nll äche n ante i I
siehe $ 17 Abs.7 ZR.
Wohn- und Wohrr/ Ge-
schäfrszone srbhe $ 25 Abs.
1 ZR.

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 5
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S 12 Abgrabungen und Aufschüttungen

t 
Abgrabungen und Aufschüttungen dürfen gegenüber dem gewachsenen Ter-
rain vertikal gemessen 1.50 m nicht überschreiten. Die Staffelung von Auf-
schüttungen und Abgrabungen ist möglich.

2- 
Für Böschungen gilt eine maximale Neigung von 30' alter Teilung.

t 
ln G"länd"*"nnen, in steilem Gelände, bei Anpassungen an bestehende Auf-
schüttungen und Abgrabungen sowie aus architektonischen oder kanalisati-
onstechnischen Gründen kann der Gemeinderat Abweichungen gestaften und
bei der Baubewilligungsbehörde eine entsprechende Ausnahme beantragen.

$ 13 Anzahl der Garagen und AbstellpläEe für Motorfahrzeuge
und Velos/Mofas

Die minimale Zahl der Garagen und Abstellplätze fÜr Motorfahzeuge und Ve-
los / Mofas (Normalabstellbedarf) bemisst sich gemäss den Bestimmungen des
kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes vom 08. Januar 1998 sowie der
dazugehörenden Verordnung. Für die Dimensionierung von Parkierungsanla-
gen gelten die Normalien der VSS.

Zur Vermeidut|g von ästhe-
tisch unbefriedigcnden Ter-
ni nübe rhöh unge n (pote ntie I-
le nachbanechtliche Prcble-
me) in flachen GeläNen wird
eine geringere maximale
Aufsch Uttu ng fe stge legt.

= Pinzipskine ne be n ste he nd

Diese fustimmung dient der
äesseren Einpassung wn
Bauten urd deren Umgebung
in das gewachsene Ternin.

AbstellpläEe: S 106 RBG und
$ 70 RBV inkl. Anhang 11.

VSS = Vercinigung Schwei-
zensclrer Sfrasse nfachle ute

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 6
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D. ZOneTSPEZIFISCHE BCSINAMUNGEN

D.{ Zonentabelle

S 14 NuEungszonenvorschriften im Überblicf

1) An- und Nebenbauten, welche zur Bebauungsziffer
gerechnet werden, sind im Zonenplan Siedlung dar-
gestellt.

2) Anbauten können gestützt auf $ 17 Abs. 2 unter
garvissen VorausseLungen 2-geschossig und mit ei-
ner Schrägdachform realisiert werden.

l(enuone

Flau@ubnberdcfi

lcn@rc
Randhrbnbercich

Wohr@rc

w2

Wohn/@scttrszorx

u/c2

zulässige
Vollgeschosszahl

2 14 2 2

zulässige Wohnungszahl
cro Baukörper

frei trei frei frei

zulässige
Bebauungsziffer in %

lnnerhalb Bauberei-
chen und Altbauten

frei
30 o/o1) 27 o/o 30 o/o

zulässige
Fassadenhöhe

7.5m 3.5 m 8.0 m 8.0 m

zulässige
Gebäudehöhe

'14.0 m 5.5 m 10.0 m 10.0 m

zulässige
Gebäudelänge

frei 15.0 m 24.Om 24.Om

Zulässige Gebäudetypen / Bebauungsart
Hauptbauten, An-
und Nebenbauten

Eingeschossige
Haupt-, An- und Ne-

benbauten

Hauptbauten, An-
und Nebenbauten

Hauptbauten, An-
und Nebenbauten

zulässige
Dachform Hauptbauten

Satteldach oder Sat-
teldach mit Würge

Satteldach a
Sattel- / Walm-

Pultdach
Sattel- / Walm-

Pultdach

Dachneigung für Hauptbauten (a. T.) 40" - 50" mind.20" mind.20" mind.20'

Dachaubauten / Dacheinschnitte / Dach-
flächenfienster

zulässig,
gem. S 9, 16 ZR

zulässig,
gem. $ 9, 17 ZR

zulässig
gem. S I ZR

zulässig
gem. $ 9 ZR

zulässige Dachform eingeschossige für
An- und Nebenbauten

Pult- / Satteldach Pult- / Safteldach Pult- / Satteldach
Flachdach

Pult- / Satteldach
Flachdach

Dachneigung fir An- und
Nebenbauten (a. T)

15"a.T. frei frei

Lärm-Empfi nd lichkeitsstufe lil ilr il il

3rünflächenanteil
Gemäss

S 17 Abs.7 ZR
Gemäss

$ 25 Abs. 1 ZR
Gemäss

$ 25 Abs. 1 ZR

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 7
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SaffelCacä
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Dachfonnen
Hauptbauten

Hauptbrmen

ZuätsrutcDadlfurnßn
Wdur, Wdlnßeslüfrcorc

Dachformen
Nebenbauten
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D.2 Kernzone

S 15 Kemzonen: Allgemeine Vorcchriften

' Di, K"rnroren umfassen architektonisch und ortsbautich werfuotle Ortskerntei-
le, die in ihrem Charakter erhalten werden sollen. Zugelassen sind Wohnnut'
zung sowie mässrg störende Betriebe wie namentlich Dienstleistungsbetriebe,
Restaurants, Kleinbetriebe und dergleichen.

Es sind Betriebe zugelassen, mit Auswirkungen, die im Rahmen herkömmli-
cher Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe bleiben, in der Regel auf die üb-

lichen Arbeitszeiten beschränkt sind und deren Auswirkungen nicht dauernd
auftreten.

2- 
Betreffend lmmissionsschutz kann der Gemeinderat entsprechende betriebli-
che und bauliche Massnahmen verlangen. Nicht zugelassen sind: offene La-
gerplätze, Fabrikation im Freien, Abstellplätze für Altautos, Schweinemast- und
bodenunabhängige Tierbetriebe usw.

3
Geltungsbereich und Gliederung
Die Kernzone gliedert sich in folgende Bereiche:

. Hauptbautenbereich (S 16 ZR)

. Randbautenbereich (S 17 ZR)

. Freihaltebereich ($ 18 ZR)

. Gebäudekategorien (S 19 - 21ZR)

. Baubereich für neue Hauptbauten (S 22 ZR)

. Ortsbildprägender Aussenraum (S 24 ZR)

Die allgemeinen Vorschriften gelten für sämtliche Bereiche der Kernzone.

1- Einfügung in die Umgebung / Bedachungsmaterial/ Firstanordnung
Gebäulichkeiten in der Kernzone haben sich in der Massstäblichkeit, Gliede-
rung und Gestaltung in die traditionelle bauliche Umgebung einzufügen.

Sichtbare Garagenrampen im Strassenbild sind nicht gestattet.

Als Bedachungsmaterial sind Tonziegel zu verwenden, die in Grösse, Farbe

und Form herkömmlichen matten und ortsüblichem Standard entsprechen-

Der First bei geneigten Dächern, ist wenn möglichst im Sinne des ortsüblichen

Satteldaches, in die Achse des Hauptbaues zu setzen.

5
Mitspracherccht
Der Gemeinderat behält sich betreffend Gestaltung von Bauten und Anlagen in

der Kernzone ein Mitspracherecht vor. Zur Beurteilung von Projekten können
weitere Planunterlagen (2.B. Fassadenansichten angrenzender Bauten im
Ortskern, Detailpläne etc.) sowie Model lunterlagen verlangt werden.

6
Abbruchbewilligung
ln der Kernzone ist der Abbruch von Bauten bewilligungspflichtig. Die Ab-
bruchbewilligung ist zu erteilen, wenn durch den Neubau architektonisch und

ortsbaulich eine mindestens gleichwertige oder bessere Lösung mit einem be-
willigungsfähigen Projekt gewährleistet wird. Die Realisierung des Neubaupro-
jektes ist vor der Erteilung der Abbruchbewilligung sichezustellen. Der Ge-
meinderat kann vor der Erteilung der Abbruchbewilligung einen Finanzierungs-
nachweis verlangen, welcher die Finanzierung des Neubauprojektes sicher-
stellt.

7 Für Ersatz-Neubauten oder An- und Ergänzungsbauten entlang von Grenzen
gilt das Grenz- oder Näherbaurecht als erteilt.

Kemzone

522Ab'1 RBG

Übermassrg sltiende Sc/tbs-
serc i-, Mühan i l<er-, lhtotahr-
zetg:Repantwwefu älten uN
degleid,en sid nicht gegatleL

Die Zonentabelle S 14 ZR
gibt Auskunft über die Zo-
ne nkrite rie n wie Be ba u u ng s-
z itre r, Socke lgeschossltöfi e
F assade nh öh e, Gebä ude ho-
he, Gebäudelänge u.a. mehr.

Diese Bestimmung konkrcti-
sieft $ 104 RBG bzw. ist als
Etgänzung anzuwenden.

Die Behörde bestimmt die Art
der Visualisierung aufgrund
der Wichtigkeit des Objektes
und seiner Umgebung.

Baubewilligungspflicht ltir
Abbruch von Bauten und
Bauteilen in der Kemzone $
120 RBG.

F i na nzieru ngsnachwe ise z. B.
in Form einer Bankgarantie

Zonenreglement Siedlung, Nusshof
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$ 16 Kemzone: Hauptbautenbereich

1 
Bezeichnung / Bebauungsart
Die Zonenvoischriften des Hauptbautenbereichs gelten grundsätzlich für die im
Zonenplan S iedl ung eingetragenen Altbauten des Dorfkernes.
Zonenspezifische Parameter sind in der Zonentabelle in $ 14 ZR festgelegt.

2 
Dachformen / Dachneigung
Dachform / Dachneigung sind in der Zonentabelle geregelt (S 14 ZR).

3 Dachaufbauten
Pro Dachfläche sind jeweils nur zwei Arten von Bauteilen zugelassen (Aus-

nahme: Kamine, Lüftungsrohre etc. werden nicht mitgerechnet). Technische
Aufbauten haben sich harmonisch in die Dachlandschaft einzuordnen. Das Zu-
sammenfassen mehrerer Öffnungen oder Gauben ist nicht zulässig.

Alle Bauteile an und auf dem Dach sind so anzuordnen und zu gestalten, dass
sie nicht dominant wirken. Sie müssen mit der darunterliegenden Fassade har-

monieren. Es sind feingliedrige Konstruktionen zu wählen'

Dachaufbauten sind bei normalen Dachvorsprüngen von der Fassadenflucht

zurückzusetzen. Bei abgeschleppten und auf Bügen abgestüEten Vordächem
(mind. 1.5 m) können Gauben auf die Fassadenflucht gesetzt werden.

Dachaufbauten auf ursprünglichen Wohnbauten sind im ersten Dachge-

schoss in Form von Grossgauben zulässig. Die Aufbauten sind mit quadrati-

schen oder hochrechteckigen Öffn ungsformaten auszubilden'

Dachaufbauten auf ursprünglichen Wirtschaftsbauten (ökonomiebauten)
sind im ersten Dachgeschoss in Form von Schleppgauben zugelassen.

Kleingauben sind in Form von Dreieckgauben, Halbmondgauben etc. über

dem Kehlgebälk möglich. Die Basis der Kleingaube muss 2.0 (senkrecht ge-

messen) unter dem First des Hauptdaches liegen.

Dachflächenfenster sind auf einer Ebene einzubauen, farblich der Dachde-
ckung anzupassen und in die Dachhaut zu integrieren. Sie sind auf die weniger
einsehbaren Dachflächen im zweiten Dachgeschoss zugelassen. Die Kombi-
nation von Dachflächenfenstern mit anderen Dachaufbauten auf ein und der-
selben Dachfläche ist nicht zulässig.

Dacheinschnitte sind nur auf der strassenabgewandten Seite in Form von

Quergiebeln (Lukarne) oder in Form von seitlich offenen Gauben zulässig. Of-
fene (nicht überdeckte) Dacheinschnitte sind nicht gestaftet.

a SonnenkolleKoren dürfen nur auf wenig einsehbaren Dachflächen auf unter-
geordneten Nebenbauten angebracht werden, wenn das Ortsbild dadurch nicht

beeinträchtigt wird.

t Massvorschriften für Dachaufbauten, Dachflächenfenster und überdeckte
Dacheinschnitte
. Grossgauben (Lukarnen)

. Kleingauben

Frontfläche: max. 1.8 m2

Fronthöhe: max. 0.6 m
Basisbreite: max. 1.0 m

r Überdeckte Dacheinschnitte Basisbreite: max. 3.0 m

. Dachflächenfenster Rahmenmass: max.0.4 m2

. Gesamtfläche für Dachflächenfenster Lichtfläche 2o/o der zugehörenden-
Dachfläche

Die Bemessung erfolgt an den äussersten Bauteilen der Dachaufbauten
(Rahmenmass).

Kernzone

Nutzungsart siehe $ 15 Abs.
1.2 ZR

Dokument "Grundlagen Uber
die Gestaftung der Dachland-
schaft im Ortskem" ist beim
kantonalen Amt für Raum-
planung, Liestal erhäftlich.

Aß Grcssg/aub€ln kMnen Sd'-
teld€ch und Schleppgauben
atpewertrtrtreden.

Der untere Teil der Dachflä-
che efispticht in der Regel
dem Raum über dem eßten
Dachboden-

Spiege! und Blendwirkungen
sind zu vermeiden.

Bewilligungspflichf sief,e S 94
Abs. 1e RBV

Bemessutusarglaür'n mit Pin-
zipskizzesref,eS9ZR

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 9



Dachaufbauten

Grossgauben (Lukarnen)

Kleingauben

Dachflächenfenster

Prinzipskizze

Satte ld achga u be ( G ro s sg a u b e)

Definition der Fronfläche

Sch lep pga ube (G rossga ube)

iffil,/ i-;;;;;;;;;;;;;;";;;;;;;;

i""---"-"-*-i
i = iiffiil/i
i.......................................................i

D re iecksg a u b e ( Kle i ng a u b e)

Die Frontfläche
kann auch als
liegendes Recht-
eck ausgeführt
werden.

Die Fnftfläche
l<ann aucl, als
liqerfresRecN-
ecl( ausgefilhrt
ueden.

, ä ::-a/:
i.e/l
;mti
: /-EEE i i

:

-4--;4 :
Ml i
M/:
Effi,/ :
@/:
ffi :

i
..........-...---.--.--....,3

Halbmondgaube (Kleirgaube)

i---i
: -,=3 ii // II\€ iI lLJLly ii:
Uegen&s Dachtenster Lichtrläche-*'j

-t 

:Mt:
Wti
Hli
E' :gfi
Ui

i

Definition der

i""""""'-'-""""'lr
itA
. ll&i //&| /lß&il*
i
i............................
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6 Ausnahmen
Erfüllen Dachaufbauten die erhöhten Anforderungen an die architektonische
Gestaltung, so kann ausnahmsweise von den allgemeinen Massvorschriften in

S I ZR bzw von den obenstehenden Gestaltungsvorschriften abgewichen wer-
den.

S 17 Kemzone Randbautenbereich

Bezeichn ung / Bebauungsart
lm Randbautenbereich der Kernzone sind eingeschossige Haupt-, sowie An-
und Nebenbauten zulässig. Das Abschleppen bestehender Dächer von Haupt-
bauten der Kernzone ist möglich.

Zonenspezifische Parameter für die innerhalb des Randbautenbereiches lie-
gende Parzellenanteile sind in der Zonentabelle in $ 14 ZR festgelegt.

Anbauten an bestehende Hauptbauten
Wenn Bauten in der Kernzone als Anbauten an die bestehenden Hauptbauten
erstellt werden, so dürfen diese mit zwei Vollgeschossen mit Schrägdachform
von mind. 20' realisiert werden. Es darf jedoch keine störende \Mrkung auf das
Ortsbild entstehen. Die Anbauten haben sich dabei dem Hauptbaukörper un-
tezuordnen.

Dachaufbauten
Dachform und Dachneigung sind in der Zonentabelle geregelt ($ 14 ZR). Pro
Dachfläche ist jeweils nur eine Art von Dachaufbaute zugelassen (Ausnahme:

Technische Aufbauten). Es sind Kleingauben und Dachflächenfenster gemäss
Massvorschriften von $ 16 Abs. 5 erlaubt. Alle Bauteile an und auf dem Dach

müssen mit der darunterliegenden Fassade harmonieren und dürfen nicht do-
minant wirken. Der Einbau von Sonnenkollektoren richtet sich nach den Be-
stimmungen $ 16 Abs. 4 ZR.

4
Bedachung
Als Bedachungsmaterial sind Tonziegel zu verwenden, die in Grösse, Farbe

und Form herkömmlichen matten und ortsüblichem Standard entsprechen.

5- Sichtbare Garagenrampen im Strassenbild sind nicht zulässig.

t Stützmauern dürfen eine maximale absolute Höhe von 1.50m nicht über-

schreiten

t Grünflächenanteil / Freiraumgestaltung
Die innerhalb des Randbautenbereiches liegenden Areale bzw. Pazellenantei-
le sind minimal zu antei Dritteln als Grünfläche gestützt auf $ 11 ZR zu gestal-

ten und zu unterhalten.

Bei Überbauungen sind alte Baumbestände möglichst zu schonen bzw. ist die
Charakteristik dieser Bestände zu wahren.

Kernzone

Nutzungsaft slehe $ 15 Abs.
1,2

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 10
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S 18 Kernzone Frcihaltebercich

1

Bezeichnung / Zweckbestimmung
Der Freihaltebereich der Kernzone ist grundsätzlich als zusammenhängende
Grün- bzw. Gartenfläche freizu halten und zu pflegen.

2
Bodenverfestigung
Die zweckgebundene Verfestigung von Teilflächen für Bautenerschliessung,
die Parkierung usw. ist gestattet.
Die Verfestigung mit wasserdurchlässigen und bewuchsfähigen Materialien ist

den versiegelnden soweit als möglich vozuziehen.

3
Kleinstbauten
Kleinstbauten in Leichtbauweise wie Gartenpavillons, Kleintierställe, Schöpfe,
begehbare Treibhäuser usw. sind bis zu einer Grundfläche von 4 m'zulässig.

o 
Dauernde Einrichtungen der Hofraum- oder Gartengestaltung wie Brunnen,
Sitzbänke, Pergolen, Spielgeräte usw. sind im Rahmen der Anforderungen der
Verkehrssicherheit zu lässig.

5 Stützmauern dürfen eine maximale absolute Höhe von 1.50 m nicht über-
schreiten.

S 19 Kernzone: Hauptbauten Schutzausmass "Charakteristik"

Die im Zonenplan Siedlung mit Schutzausmass "Charakteristik" angemerkten
Hauptbauten sind zu erhalten und dürfen nicht abgebrochen werden. Bei Re-
novationen ist weitezuführen :

- die prägende Konstruktionsweise bzw. die für den Bau charakteristischen
Mischformen von Mauerwerk (steinsichtig, verputzt) und Holzwerk (Ständer,
Riegel, Verschalungen),

- die prägende Fassadenteilung im Sinne der Geschossgliederung (bei Wohn-
bauten), der Öffnungscharakteristik (Öffnungstypen, Anordnung, Teilungs-
achsen, Leibungen) und die Flächenverhältnisse (Verhältnis der gemauerten
zu den verschalten Wandflächen, Verhältnis der offenen zu den geschlosse-
nen Fassadenflächen),

- die Dachform.

S 20 Kernzone: Hauptbauten Schutzausmass "Kubus"

Die im Zonenplan Siedlung mit Schutzausmass "Kubus" angemerkten Haupt
bauten können erseE werden.

Bei Neubauten oder Umbauten ist zu wahren bzw. weitezuführen:

- die Fassadenfluchten,

- die Grundform der Baugestalt (Fassadenhöhe, Gebäudehöhe, Eigenheiten
der Dachform wie z.B. eine Würge),

- die Bautenteilung.

Kernzone

Kernzone

Kernzone

Zonenreglement Siedlung, Nusshol Seite 11
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S 2{ Kemzone: Ubrige Bauten

1 
Obwohl diesen Bauten keine historische Bedeutung zukommt, haben sie sich

möglichst harmonisch ins Dorfbild einzufügen. Bei Renovationen und Umbau-

ten ist - soweit erforderlich - eine Verbesserung der äusseren Erscheinung an-

zustreben.
2' Es gellten die allgemeinen Vorschrifien der Kernzone (S 15 ff ZR) sowie die

Bestimmungen der Kernzone ($ 14 Zonentabelle ZR).

522 Kemzone: Baubereich für neue Hauptbauten

Baubereiche
Die im Zonenplan Siedlung ausgeschiedenen Baubereiche bilden den über-

baubaren Bereich für neue zweigeschossige Hauptbauten mit der Festlegung

der Hauptfirstrichtung.

Für die einzelnen, zur Ergänzung bzw. Wahrung des Siedlungsgefüges der
ausgewiesenen Baubereiche für neue Hauptbauten gelten die Bestimmungen
der Kernzone "Hauptbautenbereich" $ 14 (Zonentabelle), sowie die Vorschrif-
ten von $ 15 und S 16 ZR.

S 23 Kernzone: Bauliche Nutzung bestehender Bauvolumen

Bestehende Bauvolumen im Ortskern können im Rahmen des bestehenden
Volumens erneuert, umgenuEt und ausgebaut werden, auch wenn dabei die
zonenmässige bauliche Nutzung, dass zulässige Gebäudeprofil und die zuläs-
sige Geschosszahl bereits überschritten ist. Vorbehalten bleiben die Vorschrif-
ten für Bauten des Schutzausmasses "Charakteristik" bzw. des SchuEaus-
masses "Kubus" ($ 19 und 20ZR).

S 24 Kemzone: Oftsbildprägender Aussenraum

1' 
Der im Zonenplan definierte ortsbildprägende Aussenraum bildet einen beson-
ders werfuollen Raum im Dorfl<ern.

2- 
Bei Umgestaltungen dieses Aussenraumes ist der DorfplaEcharakter zu erhal-
ten und aufzuwerten. Die schuEwürdigen Objekte sind zu erhalten oder allen-
falls an einem Ersatzstandort innerhalb des "ortsbildprägenden Aussenrau-
mes" zu plahieren.

Kernzone

Kemzone

Kemzone

Die sinnvolle Nutzung bzw.
Umnutzung einer bestehen-
den Baute ilägl zur Erhaftung
bzw. Verbesserung und Be-
lebung des Oftskemes bei.

Bestandösganntie S 709,
110 RBG

Kernzone
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D.3 Wohn- und Wohn-/Geschäftszone

S 25 Wohn- und Wohn-/Geschäftszone: Allgemeine Bestim-
mungen

1 Grünflächenanteit
Der gemäss Bebauungsziffer nicht überbaubare Parzellenanteil ist mindestens
zu zwei Drittel als Grünfläche gestützt auf $ 1 1 ZR zu gestalten.

'StüEmauern dürfen eine maximale absolute Höhe von 1.50m nicht über-

schreiten

3- 
Betreffend lmmissionsschutz kann der Gemeinderat entsprechende betriebli-
che und bauliche Massnahmen verlangen. Nicht zugelassen sind: offene La-
gerplätze, Fabrikation im Freien, Motorfahzeugreparatunarerkstätten und Tank-
stellen, Abstellplätze für Wohnwagen, Altautos und dergleichen.

S 26 Wohnzonen

t 
Wohnron"n umfassen Gebiete, die in erster Linie der Wohnnutzung vorbehat-
ten sind. Zugelassen sind nicht störende Betiebe, deren Bauweise der Zone
angepasst rsf. Zugelassen sind namentlich kleinere emissionsarme Geschäfte
und Dienstleistungsbetriebe mit geringem Zubringerverkehr.

2- Zonenspezifische Bestimmungen sind in der Zonentabelle in $ 14 ZR festge-
legt.

S27 Wohn-/Geschäftszonewc2

t 
Wohr- und Geschäftszonen umfassen Gebiete, die derWohnnutzung und we-
nig störcnden Betiebe vofuehalten sind. Zugelassen sind namentlich kleinere
emissionsarme Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe mit geringem Zubrin-
gerverkehr.

'Zon"nrp"rifische Bestimmungen sind in der Zonentabelle in $ 14 ZR festge-
legt.

S 28 Einliegerwohnungen in den Zonen W2 und WG2

I' 
Für die Realisierung einer Einliegerwohnung bei neuen bzw. bestehenden Ein-
und Zweifamilienhäusern kann der Gemeinderat Abweichungen von der bauli-
chen Nutzung gewähren.

ln von den Zonenvorschriften sind max. Werte

NuEunqswerte ZoneW2 Zone WG2

Bebauunqsziffer 29% 32 o/o

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 13
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t 
Di" in Absatz 2 festgelegte Maximalnutzung kann nur beansprucht werden,

wenn die Einliegerwohnung mit einem separaten Eingang zugänglich ist. Die

Einliegerwohnung muss unabhängig genutzt und darf nicht mit einer anderen
Wohnung zusammengelegt werden.

S 29 Überlagernder Freihaltebereich in den Zonen W2 und WG2

I 
Der Freihaltebereich in der Wohn- und Wohn- / Geschäftszone ist grundsätz-

lich als zusammenhängende Grün- bzw. Gartenfläche frei zu halten und zu
pflegen.

t 
Die zweckgebundene Verfestigung von Teilflächen für Bautenerschliessung
und für die Parkierung im Rahmen des gesetzlich geforderten Bedarfs ist ges-

tattet.

3 
Kleinstbauten in Leichtbauweise wie Gartenpavillon, Kleintierställe, Schöpfe,
begehbare Treibhäuser usw. sind bis zu einer Grundfläche von 4 m'gestattet.

t 
Dauernde Einrichtungen der Gartengestaltung wie Brunnen, Sitzbänke, Pergo-
len, Spielgeräte usw. sind zulässig.

t 
Fü, di" Berechnung der baulichen Nu2ung (Bebauungsziffer) darf der inner-

halb des Freihaltebereichs liegende Parzellenteil mitei nbezogen werden.

D.4 Zone für öffentliche Werke und Anlagen

$ 30 Zone für öffentliche Werke und Anlagen (öW+A)

' Zor", für öffentliche Werke und Anlagen umfassen Gebiete, die zur Erfüttung
öffentticher Aufgaben benötigt werden. ln beschänktem Umfang sind andere
Nutzungen zulässig, sofem sie mit der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben ver-
träglich sind.

2 
Bauvorcchriften
Nutzung, Bauweise, Baumass und Bepflanzung werden unter Berücksichti-
gung der öffentlichen und privaten lnteressen sowie der prägenden Eigenhei-
ten des Orts- und Landschaftsbildes festgelegt. Die Umgebungsgestaltung hat
vorwiegend natumah mit einheimischen, standortgerechten Arten zu erfolgen.

3
Zweck
Aus dem Zonenplan ergibt sich, für welche öffentliche Aufgaben eine bestimm-
te Zone für öffentliche Werke und Anlage vorgesehen ist.

n 
Besitzstand
Die in diesen Zonen liegenden Areale bzw. Parzellenanteile hat die Gemeinde
spätestens z-um Zeitpunkt der Erstellung der Bauten oder Anlagen unter Vor-
behalte der iibrigen gesetzlichen Bestimmungen zu Eigentum zu übernehmen.

t 
Lärm-Empfind lich keitsstufe
ln den öW+A-Zonen gilt grundsätzlich die Lärm-Empfindlichkeitsstufe ll. Die

Zuordnung hat jedoch nur Gültigkeit für Gebäude mit lärmempfindlichen Räu-
men im Sinne von Art. 2 Abs. 6 der Lärmschutzverordnung.

s 24 RBG

Zonenreglement Siedlung, Nusshof Seite 14
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D.5 Schutzobjekte

S 31 Geschütde Naturobiekte im Siedlungsgebiet

1

Bestand
Der Zonenplan Siedlung bezeichnet die erhaltenswerten bzw. ergänzenden
Baumstandorte.

2 Bestandessicherung
Die im Zonenplan Siedlung eingetragenen Naturobjekte sind in ihrem Bestand
geschützt. lm Wuzelbereich (entspricht ca. dem Baumkronenumfang) sind
Abgr:abungen und Erstellung von Bauten nicht zulässig.

3 Unterhalt
Der Unterhalt und die sachgemässe Pflege geschützter Bäume ist Sache der
Eigentümer bzw. der Bewirtschafier.

Der Gemeinderat kann für die Pflege, für den Ersatz von altersbedingt abge-
henden Bäumen sowie für Neupflanzungen Beiträge sprechen.

a Beseitigung
Die Bäume dürfen nur mit Zustimmung des Gemeinderates beseitigt werden.

5 Ersatzpftanzungen
Die im Zonenplan Siedlung eingetragenen Bäume sind nach ihrem natürlichen
Abgang oder nach ihrer vozeitigen Beseitigung an gleichwertigen Standorten
durch Bäume gleicher Charakteristik (artentypische Einzel- bzw. Hofbäume) zu
ersetzen.

S 32 Erhaltenswerb Brunnen

Die im Zonenplan bezeichneten Brunnen sind geschützt und an Ort und Stelle
zu belassen. lst eine Versetzung notwendig, so hat der Gemeinderat über ei-
nen geeigneten Ersatzstandort zu befinden.

E. ScnIuSSBESTIMMUNGEN

S 33 Vorinformation und Vorabklärungen

Um unnötige lnvestitionen und Fehlplanungen verhindern zu können, wird den
Grundeigentümem bzw. Bauinteressenten empfohlen, Absichten über bewilli-
gungspflichtige Neu-, Um- und Anbauten, Zweckänderungen sowie Um- und
Neugestaltung der Umgebung in einem frühen Planungs- oder Projektierungs-
stadium (Vorstellungen, Skizzen, Entwürfe) mit dem Gemeinderat vorzu-
besprechen und vorabzuklären.

Bei Bauvorhabn bzw. Bau-
gesuchseingaben ist vorgän-
gig abzuklären, dass der
Wu rze I be rc ich von ge sch üE-
ten Bäumen nicht tangiett
wird. Es wird empfohlen eine
F ach pe rson be izuz ie he n.

Es isl a/s Baumaft votzugs-
weise Nussbaum, Litrde oder
Kastanie zu wählen.

Ffiihe lrtormationen und /lb-
klärutge n helfen Ptanmgsko*
ten und kit eitzuspaen.

Der Gen'e'inde.nt hd unter
Be achtung de s Veh ältlivnäs-
sigkeißprinzipe s alle nasgge-
benden /nferessen zu bertid<-
sicfrtpen urd sorgüftQ gegem
einander abarwägen.

Zonenreglement Siedlung, Nusshof
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S 34 Beratende Kommission

Zur Beurteilung von Baugesuchen kann der Gemeinderat eine beratende
Fachkommission einsetzen, die aus Vertretern der Gemeinde und aus unab-
hängigen Bau- und Raumplanungsfachleuten zusammengesetzt werden sollte.
Der Gemeinderat stützt sich in der Regel bei seinen Entscheiden auf die Emp-
fehlungen der Fachkommission.

S 35 Vollzug

1' Der Vollzug dieser Zonenvorschriften, unter Vorbehalt des Baubewilligungsver-
fahrens, ist Sache des Gemeinderates. Er stellt im Rahmen der Baugesuchs-
behandlung die Bedingungen zur Sicherstellung der Zonenvorschriften'

2- 
Die entsprechenden Weisungen und Verfügungen werden auf Antrag des Ge-
meinderates von der Baubewilligungsbehörde erlassen.

t 
Der Gemeinderat kann als Vollzugshilfen oder für die Beurteilung von Bauge-
suchen ergänzende Richtlinien zu diesem Reglement erlassen.

1- 
Zuwiderhandlungen gegen die Zonenvorschrifien Siedlung werden - soweit
nicht andere kantonale GeseEe oder Bundesrecht Anwendung finden - wie
solche gegen das Raumplanungs- und Baugesetz bestraft.

5" Der Gemeinderat ist dafür besorgt, dass die bei Übertretung dieser Vorschrif-
ten erfolgten Schädigungen von Schutzobjekten durch geeignete Massnahmen
zu Lasten des Verursachers behoben werden.

6 
ln allen Fällen bleibt die Recht- und Zweckmässigkeitskontrolle durch die Be-
will igu ngsbehörde vorbehalten.

S 36 BesiEstandsgarantie fürzonenfremde Bauten und Anlagen

Es gelten die Bestimmungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom
08. Januar 1998.

S 37 Ausnahmen allgemeinerArt

I' 
Der Gemeinderat ist berechtigt, in Abwägung öffentlicher und privater lnteres-
sen sowie in Würdigung der besonderen Umstände des Einzelfalles bei der
Baubewilligungsbehörde schriftlich und begründet Ausnahmen von den kom-
munalen Zonenvorschriften zu beantragen.

2- 
Es gelten die Bestimmungen gemäss $ 7 der Verordnung zum Raumplanungs-
und Baugeselz BL.

3- Die Baubewilligungsbehörde erlässt auf Antrag des Gemeinderates die ent-
sprechenden Weis ungen.

Die Prilfung der Baugesuche
durch eine Kommission stelft
eine Beurteilungspnxis mit
einer guten Kontinuität dar"
Nötig sind auch noch zu er-
arbeitende Beufteilungshil-
fen, Entscheidungsichtlinien
u.ä.

BaubewillBungüelbrde ,sf,

mit Ausnahme @s gpmäss $
92 RBV au$eführten h:leinen
Ba u bewi I lig ung ste rf ahre n Qu -
stärtdigfeit Genreine), das
kanbnale &uins@dont.

Bei Zuwiderhaülungen gegen
die Zonenwefuiftü eüolgl
eine fusdwede an das
Statthdtenmt &s Kantons
Basel-l-a'dsf,ffi (mögliche
&sclwedeführer z.B. Ein-
wohnergemein& &r Priva-
te).

S 109 und 110 RBG

Die Efteilung &r Ausnahme
efolgt durch die Baubewilli-
gungsbehöde. Sie ertodeft
eine entsprechende Begrün-
dung.

Ausnahmen gernäss $ 7Abs.
2 RBV
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S 38 Auftrebung früherer Beschlüsse

Alle den Zonenvorschriften Siedlung gemäss diesem Reglement und zugehöri-
gem Zonenplan widersprechenden frilheren Beschlüsse und Pläne sind aufge-
hoben.

Dies betrifft insbesondere:

- Zonenplan Siedlung, RRB Nr. 1763 vom 25. Juni 1996 inkl. Mutationen
- Zonenreglement siedlung, RRB Nr. 1763 vom 25. Juni 1996 inkl. Mutationen

S 39 lnkrafttreten, Anpassung

t 
Di" uon der Gemeindeversammlung beschlossenen Zonenvorcchriften treten
mit der Genehmigung'durch den Regierungsrat in Kraft.

2'Spätestens nach 15 Jahren sind die Vorschriften gesamthaft zu überprttfen
und nötigenfalls geänderten Verhältnissen anzupassen.

Das Übegangsecht i'isf in $
125 RBG definiert (anwend-
barcE Recht).

Der Phnurryshorhont der Zo-
nenwrschrifren befiägt ge-
stüEt auf das RPG a. 15
Jahre.
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F P. BEscnlüsse

Gemeinde

Beschluss des Gemeindenates: 19. Januar2010

BeschlussderEinwohnergemeindeversammlung: 4.Februar2010

Referendumsfiist 5. Februar 2010 - 6. Mäz 2010

Urnenabstimmung:

Publikation der Planauflage im Amtsblatt Nr. 10 vom 11.Mär22010

16. März 2010- 14. April2010Planauflage vom

amens des Gemeinderates

Der Präsident Die Gemeindeverwalterin:

Richener Paul Schweizer Karin

Kanton

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt
mit Beschluss Nr. 1269 vom 14. September 2010

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 37 vom 16. September2010

Der Landschreiber:
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